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Ende der 80er Jahre setzte sich der Verfassungsgerichtshof in einem Gesetzesprüfungsverfahren 

unter anderen mit einer Bestimmung des Gelegenheitsverkehrsgesetzes auseinander. Diese 

Bestimmung war in Reaktion auf ein Erkenntnis des VfGH ergangen, mit dem 1986 die 

Bedarfsprüfung für Taxikonzessionen als verfassungswidrig aufgehoben wurde. Die neue 

Bestimmung, die Verfassungsrang hatte, sah im Wesentlichen die gleiche Bedarfsprüfung vor. Der 

VfGH untersuchte nun, inwieweit der Gesetzgeber dabei das Erkenntnis von 1986 unterlaufen hatte 

wollen. Er kam dabei zu dem Ergebnis, dass der Gesetzgeber keine solche Absicht gehabt hatte.  

Ein ähnliches Erkenntnis war jenes zur „Lenkerauskunft“ des § 103 Abs. 2 KFG.  

Ausgehend von diesen Verfahren möchte der Autor in seinem Beitrag zur Festschrift untersuchen, ob 

es die österreichische Verfassungsrechtsordnung verbiete, bestimmte Regelungsbereiche im 

Verfassungsrang zu normieren, weil dadurch die Prüfungskompetenz des Verfassungsgerichtshof 

baugesetzwidrig beschnitten werden könnte.  
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